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O r t s p o l i z e i l i c h e   V e r o r d n u n g 
 
 
Auf Grund der Bestimmungen des Art. 118 Abs. 6 B-VG iVm § 79 Abs. 4 Salzburger 
Gemeindeordnung i.d.g.F., LGBl. 53/2011, wird zur Abwehr bzw. Beseitigung von das 
örtliche Gemeinschaftsleben störenden Missständen, nämlich zur Hintanhaltung der 
Inanspruchnahme öffentlich zugänglicher Grundstücke und Gebäude durch Personen, 
wobei die/der Verfügungsberechtigte über das Grundstück oder das Gebäude dies 
untersagt hat und auf Grund des Beschlusses der Gemeindevertretung der Stadtgemeinde 
Bischofshofen vom 13.12.2011, verordnet:  
 

§ 1 
 
Auf öffentlich zugänglichen Grundstücken und Gebäuden jedweder Art, dass sind jene die 
von jedermann unter den gleichen Bedingungen benützt werden können, sind für den Fall, 
dass der/die jeweilige Verfügungsberechtigte über das Grundstück oder das Gebäude dies 
ausdrücklich untersagt hat, folgende Tätigkeiten verboten: 
 

1. Die Ausübung jeglicher gewerblicher Tätigkeit mit oder ohne Geschäftseinrichtung. 
2. Das unerwünschte Anhalten bzw. Ansprechen von Personen zur Erlangung eines 

finanziellen Vorteils. 
 
Die Bestimmung des 29 Salzburger Landessicherheitsgesetz i.d.g.F. LGBl. Nr. 56/2011 
(Bettelverbot) bleibt von dieser ortspolizeilichen Verordnung unberührt. 
 

§ 2 
 
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmung dieser ortspolizeilichen Verordnung bilden eine 
Verwaltungsübertretung und werden gemäß § 10 Abs. 2 Verwaltungsstrafgesetz 1991 i.d.g.F. 
BGBl. Nr. 5/2008 mit einer Geldstrafe bis zu € 218,--, wenn aber mit einer Geldstrafe nicht 
das Auslangen gefunden werden kann, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen bestraft. 
 

§ 3 
 
Diese Verordnung tritt mit Ablauf der Kundmachungsfrist in Kraft. 
 

Bischofshofen, am 
 

Für die Gemeindevertretung: 
Der Bürgermeister: 

RegR. Rohrmoser Jakob 
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Kundmachungsdauer: zwei Wochen 
Angeschlagen am: 
Abgenommen am: 
 
 
 
Ergeht an: 
1. Amtstafel 
2. Amt der Salzburger Landesregierung, Abt. 11 gemäß § 79 Abs. 5 Salzburger GemO 
3. Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau, 5600 St. Johann z.g.K. 
4. Polizeiinspektion Bischofshofen, 5500 Bischofshofen 
5. Wirtschaftshof 
6. www.bischofshofen.at 
7. Konzept 
 
 
 
 
 
 
 


